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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. VVG: Bezifferung eines Stornoabzugs 

Urteil vom 18.03.2026, Az: IV ZR 184/24  

2. WEG: Beschlussfassung über Erhaltungsmaßnahme 
Urteil vom 27.03.2026, Az: V ZR 7/25  

3. BGB, ZPO: Umwandlung in eine Zwangssicherungshypothek 
Beschluss vom 12.02.2026, Az: V ZB 60/25  

4. BGB, GG: Hinwirken auf Löschung als Folgenbeseitigung 
Urteil vom 31.03.2026, Az: VI ZR 157/24  

5. ZPO: Beschwer bei eidesstattlicher Versicherung 
Beschluss vom 24.03.2026, Az: VI ZB 61/24  

6. BGB: Umsatzsteuer als Schaden bei "A-Modell" 
Versaeumnisurteil vom 24.02.2026, Az: VI ZR 136/25  

7. BGB: Umsatzsteuer als Schaden bei "A-Modell" 
Versaeumnisurteil vom 24.02.2024, Az: VI ZR 149/25  

8. BGB: Verjährung des Kostenvorschussanspruchs des Bestellers 
Urteil vom 26.03.2026, Az: VII ZR 68/24  

9. BGB, EGBGB: Widerrufsfrist bei fehlender Angabe zum Verzugszins 
Urteil vom 03.03.2026, Az: XI ZR 39/25  

10. ZPO: Anforderung an elektronische Kalenderführung 
Beschluss vom 04.03.2026, Az: XII ZB 338/24  

11. FamFG: Beschwer des Elternteils bei Ablehnung einer Maßnahme nach § 1666 
BGB 
Beschluss vom 11.02.2026, Az: XII ZB 158/24  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. VVG: Bezifferung eines Stornoabzugs 

Urteil vom 18.03.2026, Az: IV ZR 184/24 
Zu den Anforderungen an die "Bezifferung" eines (hier: sogenannten kapitalmarktab-
hängigen) Stornoabzugs gemäß § 169 Abs. 5 Satz 1 VVG. 
 

  

2. WEG: Beschlussfassung über Erhaltungsmaßnahme 
Urteil vom 27.03.2026, Az: V ZR 7/25 
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a) Die Beschlussfassung über Erhaltungsmaßnahmen am gemeinschaftlichen Eigen-
tum muss auf einer hinreichenden Tatsachengrundlage erfolgen. Auch wenn sich Ver-
gleichsangebote insoweit als Tatsachengrundlage eignen, gibt es keine allgemeine 
Pflicht zu deren Einholung, sobald eine bestimmte Bagatellgrenze überschritten ist. 
 
b) Ob eine Beschlussfassung über eine Erhaltungsmaßnahme hinsichtlich der Tatsa-
chengrundlage ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht, hängt davon ab, ob die vor-
handenen Informationen angesichts der Art der Maßnahme, ihrer Dringlichkeit und der 
sonstigen Umstände des Einzelfalls vom Standpunkt eines vernünftig und wirtschaft-
lich denkenden Wohnungseigentümers für eine Entscheidung ausreichen. 
 
c) Selbst bei größeren Erhaltungsmaßnahmen kann etwa die Beratung durch Sonder-
fachleute wie Architekten oder Bausachverständige als Tatsachengrundlage genügen; 
auch der Umstand, dass der einzige Anbieter schon in der Vergangenheit zur Zufrie-
denheit der Wohnungseigentümer tätig war ("bekannt und bewährt"), kann es ggf. 
rechtfertigen, von der Einholung weiterer Angebote bzw. zusätzlicher Informationen 
abzusehen. 
 
d) Auch wenn ein Beschluss über eine Erhaltungsmaßnahme nicht schon wegen feh-
lender Vergleichsangebote zu beanstanden ist, kann er deshalb ordnungsmäßiger Ver-
waltung widersprechen, weil das vorliegende Angebot objektiv ungeeignet und/oder 
überteuert ist. Dabei handelt es sich jedoch um einen eigenständigen Beschlussmangel, 
den der Anfechtungskläger fristgerecht darlegen und ggf. unter Beweis stellen muss. 
 

  

3. BGB, ZPO: Umwandlung in eine Zwangssicherungshypothek 
Beschluss vom 12.02.2026, Az: V ZB 60/25 
Eine in Vollziehung eines strafrechtlichen Vermögensarrests in das Grundbuch einge-
tragene Höchstbetragshypothek wandelt sich bei Vorliegen des Titels über die Arrest-
forderung nicht kraft Gesetzes in eine Zwangssicherungshypothek um; für die Um-
wandlung bedarf es vielmehr eines Ersuchens der für die Beitreibung der Forderung 
zuständigen Behörde an das Grundbuchamt und der Eintragung der Rechtsänderung in 
das Grundbuch. 
 

  

4. BGB, GG: Hinwirken auf Löschung als Folgenbeseitigung 
Urteil vom 31.03.2026, Az: VI ZR 157/24 
a) Zu den Anforderungen an die Bestimmtheit des Klageantrags bei der Geltendma-
chung eines Folgenbeseitigungsanspruchs (hier: Hinwirkung auf die Löschung unwah-
rer Tatsachenbehauptungen im Internet). 
 
b) Der Betroffene kann vom Störer in entsprechender Anwendung von § 1004 Abs. 1 
Satz 1 , § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 1 Abs. 1 , Art. 2 Abs. 1 GG zur Beseitigung 
fortdauernder rechtswidriger Beeinträchtigungen seines allgemeinen Persönlichkeits-
rechts durch im Internet abrufbare Tatsachenbehauptungen die Löschung bzw. - bei 
fehlender Zugriffsmöglichkeit des Störers auf den in Rede stehenden digitalen Inhalt - 
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das Hinwirken auf Löschung der Behauptungen verlangen. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die beanstandeten Behauptungen nachweislich falsch sind und die begehrte Ab-
hilfemaßnahme unter Abwägung der beiderseitigen Rechtspositionen, insbesondere 
der Schwere der Beeinträchtigung, zur Beseitigung des Störungszustands geeignet, er-
forderlich und dem Störer zumutbar ist (Fortführung Senatsurteil vom 28. Juli 2015 - 
VI ZR 340/14 , BGHZ 206, 289 ). 
 
c) Demjenigen, der einen Artikel im Internet veröffentlicht, ist eine Verletzung des all-
gemeinen Persönlichkeitsrechts auch insoweit - als unmittelbarem Störer - zuzurech-
nen, als sie durch die Weiterverbreitung des Ursprungsbeitrags durch Dritte im Inter-
net im Wege der Vervielfältigung von dessen Abrufbarkeit entstanden ist. Eine Ver-
antwortlichkeit des Erstveröffentlichenden entsprechend § 1004 BGB besteht demge-
genüber grundsätzlich nicht für Folgeberichterstattungen anderer Presseorgane, soweit 
diese eine unwahre Nachricht aus dem Ursprungsbeitrag im Rahmen eines eigenen 
Beitrags veröffentlicht haben (Fortführung Senatsurteil vom 28. Juli 2015 - VI ZR 
340/14 , BGHZ 206, 289 ). 
 

  

5. ZPO: Beschwer bei eidesstattlicher Versicherung 
Beschluss vom 24.03.2026, Az: VI ZB 61/24 
Maßgebend für die Bemessung der Beschwer des mit seinem Antrag auf Abgabe einer 
eidesstattlichen Versicherung Unterlegenen ist das von ihm hiermit geltend gemachte 
(wirtschaftliche) Interesse. Dieses Interesse kann regelmäßig mit einem Bruchteil des 
Hauptanspruchs bemessen werden, wenn mit dem Antrag auf Abgabe einer eidesstatt-
lichen Versicherung bezüglich der Richtigkeit einer Auskunft - ebenso wie mit dem 
Auskunftsantrag - die Durchsetzung eines solchen Hauptanspruchs vorbereitet werden 
soll (hier: datenschutzrechtliche Auskunft). 
 

  

6. BGB: Umsatzsteuer als Schaden bei "A-Modell" 
Versaeumnisurteil vom 24.02.2026, Az: VI ZR 136/25 
Zur Umsatzsteuer als Schaden der Bundesrepublik Deutschland bei der Beseitigung 
von Unfallschäden an einer Autobahn beim sogenannten "A-Modell". 
 

  

7. BGB: Umsatzsteuer als Schaden bei "A-Modell" 
Versaeumnisurteil vom 24.02.2024, Az: VI ZR 149/25 
Zur Umsatzsteuer als Schaden der Bundesrepublik Deutschland bei der Beseitigung 
von Unfallschäden an einer Autobahn beim sogenannten "A-Modell". 
 

  

8. BGB: Verjährung des Kostenvorschussanspruchs des Bestellers 
Urteil vom 26.03.2026, Az: VII ZR 68/24 
a) Die Verjährung eines Kostenvorschussanspruchs des Bestellers gemäß § 633 Abs. 3 
BGB a.F. in Verbindung mit § 242 BGB beginnt erst mit Abnahme der Werkleistung 
zu laufen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - VII ZR 171/08, BauR 
2010, 1778 = NZBau 2010, 768). 
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b) Eine von einem Bauträger gestellte Vertragsklausel, wonach die Abnahme des Ge-
meinschaftseigentums durch drei aus der Mitte der Erwerber zu wählende Vertreter er-
folgen soll, ohne dass dem Erwerber das Recht vorbehalten wird, das hergestellte 
Werk auf seine Abnahmefähigkeit zu überprüfen und die Abnahme selbst zu erklären, 
ist gemäß § 9 Abs. 1 AGBG wegen unangemessener Benachteiligung der Erwerber 
unwirksam. 
 
Für die Durchsetzbarkeit des Kostenvorschussanspruchs gemäß § 633 Abs. 3 BGB 
a.F. in Verbindung mit § 242 BGB wegen Mängeln des Gemeinschaftseigentums gilt 
in diesem Fall eine zeitliche Obergrenze von 30 Jahren ab dem Zeitpunkt der infolge 
der Unwirksamkeit der Abnahmeklausel fehlgeschlagenen Abnahme. 
 

  

9. BGB, EGBGB: Widerrufsfrist bei fehlender Angabe zum Verzugszins 
Urteil vom 03.03.2026, Az: XI ZR 39/25 
Das Fehlen der Angabe des zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden konkreten 
Verzugszinssatzes nach § 492 Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 247 § 3 Abs. 1 Nr. 11 EGBGB 
hindert das Anlaufen der Widerrufsfrist nicht, wenn dieser für den Darlehensnehmer 
aufgrund anderer Angaben im Vertrag leicht zu ermitteln ist (Fortführung Senatsurteil 
vom 27. Februar 2024 - XI ZR 258/22, BGHZ 239, 337). 
 

  

10. ZPO: Anforderung an elektronische Kalenderführung 
Beschluss vom 04.03.2026, Az: XII ZB 338/24 
a) Ein Rechtsanwalt hat seinen Fristenkalender so zu führen, dass auch gestrichene 
und geänderte Fristen erkennbar und überprüfbar bleiben (im Anschluss an BGH Be-
schluss vom 21. November 2024 - I ZB 34/24 - NJW-RR 2025, 188). 
 
b) Bei elektronischer Kalenderführung gilt nichts anderes, denn diese darf keine hinter 
der manuellen Führung zurückbleibende Überprüfungssicherheit bieten (im Anschluss 
an Senatsbeschlüsse vom 1. März 2023 - XII ZB 483/21 - NJW-RR 2023, 698 und 
vom 9. Juli 2014 - XII ZB 709/13 - FamRZ 2014, 1624). 
 

  

11. FamFG: Beschwer des Elternteils bei Ablehnung einer Maßnahme nach § 1666 
BGB 
Beschluss vom 11.02.2026, Az: XII ZB 158/24 
Einem Elternteil fehlt die gemäß § 59 Abs. 1 FamFG erforderliche Beschwerdebefug-
nis für eine Beschwerde gegen eine Entscheidung, mit der die Anordnung von Maß-
nahmen zur Abwendung einer Gefährdung des Kindeswohls nach § 1666 BGB abge-
lehnt worden ist. 
  

 

 


